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Vollziehungsverordnung

zum

Bundesgesetz tiber polizeiliche Massregeln
gegen Viehseuchen.

vom S. Hornung 1872.
(Vom 20. Wintermonat 1872.)

Der schweizerische Bundesrath,
in Vollziehung des Bundesgeselzes vom 8. Hornung
1872 iiber polizeiliche Massregeln gegen Viehseuchen,
verordnet:

I. Organisation der Veterindrpolizei.

§ 1. Die Oberaufsicht ibcr die Gesundheitspolizei der
Hausthiere, nach Massgabe des Bundesgesetzes vom
8. Hornung 1872, bildet einen Geschiftszweig des eid-
genossischen Departements des Innern.

Dasselbe verkehrt in laufenden Geschiften direkt mit
den obersten Sanititsbehorden der Kantone.

§ 2. Das Departement bedient sich, soweit solches
zur Durchfithrung seiner Aufgabe nothig wird, amtlicher
Kommissire, welche es mit den nothigen Vollmachten
versieht.

§ 3. Zur Kontrolirung des Viehverkehrs werden die
Kantone in Inspektionskreise eingetheilt. Die kantonalen
Behorden bezeichnen fiir jeden Kreis eine amtliche Person,



Yorschriften iiber den Verkehr mit Kleinvieh.

B i e e

1. Wenn Seuchen herrschen, deren Kontagium durch Schafe, Ziegen oder Schweine iibertragen werden kann,
so schreibt der Bundesrath auch fiir den Verkehr mit solchen Thieren amtliche Gesundheitsscheine vor. (Bundesgesetz

vom 8. Hornung 1872, Art. 5.)

2. Ziegen-, Schaf- und Schweineheerden (Truppen von mehr als 10 Stiick), welche auf eine Eisenbahn verladen
werden sollen, miissen von gesetzlichen Gesundheitsscheinen begleitet sein. (Verordnung vom 20. Wintermonat 187 2, Art24.)

Y T el N N e M TN P S T



Talon.

Gesundheitsschein des Kantons

Thiere des Pferdegeschlechts.
Rindvieh.

Serie I. Nr. —/———=

i Art und Geschlecht

Alter Jahr

Thiere

Farbe

Abzeichen —

/ Name =

Wohnung
Inhaber

Gemeinde e

Bezirk 1)

Bestimmungsort =

Giltig =

Tage

Datum der Ausstellung

Zuriickgebracht den

Bemerkungen (z. B. iber Untersuchung):

Der Viehinspektor:
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Verordnung vom 20. Wintermonat 1872. § 5. Formular A.

Taxe :
Schweizerische Fidgenossenschaft.
Kanton
3 3 34+ €in Thier des Pferdegeschlechts.
Gesundheitsschein fiir &n Jhier des Plordeg :
Serie I. Nr. ==
Beschreibung des Thieres. Art und Geschlecht Alter Jahre
Farbe = = Abzeichen =
Der Inhaber dieses Thieres, =————-—————— wohnhaft in =
Gemeindle =——-—————-  ——— | Bezirk') —, ist Willens, dasselbe nach
=" 71 fihren.

Der Unterzeichnete bezeugt, dass weder aber die Ortschaft, noch iber den Viehstand, woher das
betreffende Thier hommt, eine polizeiliche Beschrinkung des Verkehrs mit Hausthieren der betreffenden
Gattung besteht, noch Grund zu einer solchen vorhanden ist.

Dieser Gesundheitsschein ist von der Ausstellung an =———— Tage giiltig. Derselbe muss, wenn
das Thier auf einen Markt gefihrt wird, dem Marktaufseher vorgewiesen und bei der Verdusserung dem
Kaufer oder Eintauscher iibergeben werden. Dieser hat ihn innerhalb zweimal 24 Stunden nach der
Einfuhr dem Aussteller der Gesundheitsscheine seines Wohnortes zuzustellen.

Die Wiederverausserung des Thieres mit demselben Schein darf ausnahmsweise nur dann
stattfinden, wenn dasselbe auf dem Markte erworben worden ist und vor dem Abfihren vom Markte
wieder verdussert wird.

Wird das Thier nicht verkauft, so ist der Schein nach Ablauf der Giltigkeitsdauer dem Aussteller
zuriickzugeben.

Umgehung dieser Vorschriften zieht Busse von 5 bis 100 Franken nach sich.

= 18

———— den =—F——

Ausgestellt in

Bemerkungen:
Der Viehinspektor:
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die als Viehinspektor funktionirt, die Gesundheitsscheine
ausgibt und einnimmt und dariber Kontrolle fithrt. Fur
jeden Viehinspektor wird ein Stellvertreter bezeichnet,
welcher dessen Amtsobliegenheiten in Verhinderungsfillen
erfillt.

Zu Viehinspektoren sind so viel als moglich sachkundige
Personen zu erwihlen. Solche, die mit Hausthieren Handel
treiben oder den Beruf eines Metzgers ausiiben, sind weder
als Inspektoren noch als Stellvertreter wahlbar.

§ 4. Die Viehinspektoren sowol, als die mit Hand-
habung der Gesundheitspolizei beziiglich der Bergfahrt, Vieh-
mirkte, Schlichtereien und Abdeckereien betrauten Beamten
und Angestellten sollen die zutreffenden gesetzlichen Vor-
schriften genau kennen, und ebenso die hauptsichlichen
Erscheinungen der in Betracht kommenden Krankheiten.

Die Kantone haben [fir geeignete Instruktion dieser
Personen zu sorgen, theils durch Zustellung der gedruckten
Vorschriften und Instruktionen, theils durch miindlichen
Unterricht, der denselben durch Fachminner ertheilt wird.
Bei Erlass neuer, ihren Wirkungskreis betreffender Vor-
schriften von Bedeutung sind diese Personen bezirksweise
zu versammeln und ihnen dieselben miindlich zu erldutern.

II. Gesundheitsscheine.

§ 5. Die Gesundheitsscheine werden nach den bei-
gedruckten Formularien auf weissem Papier ausgegeben.
Die Kantone haben herzustellen:
A. Formulare zu Gesundheitsscheinen fir ein Thier aus
dem Geschlecht der Pferde oder Rinder.
B. Formulare fiir je einen Transport Schafe, Ziegen
oder Schweine.
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Den Kantonen steht frei, fiir jede Thiergattung besondere
Ausgaben des Formulars zu veranstalten.

§ 6. Den Kantonen bleibt unbenommen, ausser den
angefithrten Scheinen, besondere Scheine auszugeben zum
Zweck einer Kontrolirung blosser Ortsverinderung der Haus-
thiere, ohne Handdnderung derselben, z. B. bei deren
Sommerung und Winterung.

Auf den Formularen fiir solche kantonale Scheine ist
deren Zweck ausdriicklich zu bezeichnen. Von den eid-
genossischen (§ 5) sollen sie sich auch in ihrer Farbe
unterscheiden und keine lingere Giiltigkeitsdauer haben als
diese. Sie gelten auch fir den Bahntransport.

§ 7. Die Formulare fur Gesundheitsscheine sind nicht
in einzelnen Blittern, sondern in Heften von 10 bis 100
Sticken auszugeben. \

Jedes Blatt besteht aus einer schmilern, linken Hilfte
(Talon), mit welcher es geheftet ist, und aus einer breitern,
rechten Hilfte (Schein).

Die zu beschreibenden Stellen sind auf beiden Hilften
schraffirt zu drucken.

Beidseitig sind die Eintragungen die namlichen.

Nach der Ausfillung wird der Schein abgetrennt und
dem Viehinhaber iubergeben. Das Heft mit dem Talon
bleibt dem Aussteller als Kontrole und ist nach dem Ver-
brauch simmtlicher Blitter derjenigen Amtsstelle zuriick-
zugeben, bei welcher es bezogen wurde.

Diese Hefte sind wenigstens zwei Jahre aufzubewahren.

§ 8. Soweit es der Raum der. Formularien gestattet,
kann derselbe bedruckt werden mit gesetzlichen Vorschriften
iiber den Viehverkehr, Trichtigkeilszeugnissen u. dgl.




Talon.

Gesundheitsschein fiir Kleinvieh.

Kanton
Serie I. Nr.

Art S
Thiere { Anzahl ————

Farbe = — —_—

Name —_—

Wohnung =c0——= —_
Inhaber e

Gemeinde Feeeee—————————————

Beitk V) 00—
Bestimmungsort =—————
Giltig Tage
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Zuriickerhalten den == =————
Bemerkungen :

1) Amtsbezirk, Oberamt etc., je nach der kantonalen Eintheilung-
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Verordnung vom 20. Wintermonat 1872. § 7. Formular B.

Taxe:

Schweizerische

Eidgenossenschaft.

Kanton

Gesundheitsschein fiir einen Transport Kleinvieh,

Serie I. Nr. ===
Art der Thiere Anzahl (mit Buchstaben zu schreiben) =
Farbe
Der Inhaber dieser Thiere, Namens == wohnhaft in
_ Gemeinde Bezirk 1) , ist Willens, dieselben nach

zu fithren.

Der Unterzeichnete bezeugt, dass weder iber die Ortschaft, noch iiber den Viehstand, woher diese
Thiere kommen, eine polizeiliche Beschrinkung des Verkehrs mit Thieren der betreffenden Gattung ver-
hingt, noch Grund zu einer solchen vorhanden ist.

Dieser Gesundheitsschein ist =—————= Tage giiltig, wenn die Thiere nicht vorher veriussert

werden. Derselbe ist der Marktpolizei vorzuweisen, wenn die Thiere zu Markt gefiihrt werden.

Ausgestellt in den 18

Bemerkungen:

Der Viehinspektor:

1) Amtsbezirk, Oberamt etc., je nach der kantonalen Eintheilung.



Yorschriften uber den Viehverkehr.

1. Bei jeder Veriusserung eines iiber 6 Monate alten Stiickes Rindvieh oder Thieres aus dem Pferdegeschlecht
muss, sofern dasselbe ausser den Inspektionskreis gefithrt wird, dem Uebernehmer ein Gesundheitsschein ibergeben

werden. (Art. 4 des Bundesgesetzes vom 8. Hornung 1872.)
2. Eisenbahnen diirfen solches Rindvieh nur dann zum Transport annehmen, wenn es von Gesundheitsscheinen

begleitet ist. (Art. 24 der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz vom 8. Hornung 1872 iiber polizeiliche Maass-

regeln gegen Viehseuchen.)
3. Einem Kiaufer, der seine Viehwaare wieder verkauft, bevor er mit derselben in seinen Wohnort fihrt, kann

an seinem Aufenthaltsort gegen Abgabe des eingenommenen ein neuer Gesundheitsschein ausgestellt werden, jedoch
erst nachdem sich der Viehinspektor bei eigener Verantwortlichkeit iiberzeugt hat, dass kein Thier des betreffenden
Transportes an einer ansteckenden Krankheit leidet. (Art. 15 der Vollziehungsverordnung.)

4. Die Eigenthiimer von Hausthieren sind verpflichtet, von dem Vorkommen einer seuchenartigen Krankheit bei
der Gemindsbehorde sofort Anzeige zu machen. (Art. 12 des genannten Gesetzes.)

D i e g N e T
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§ 9. In jedem Kanton werden die einzelnen Blatter
jeder Art von Formularien durch eine zentrale Stelle ein-
heitlich nummerirt, und zwar serienweise fortlaufend bis auf
10,000 oder 100,000.

Die Seriennummer wird in romischer Zahl gedruckt.

Auf dem Umschlag jedes Heftes sind Serie und Nummern
seines Inhaltes anzugeben.

§ 10. Fir Rindvieh und Thiere des Pferdegeschlechtes
ist fiir jedes zu verdussernde Stiick ein besonderer Gesund-
heitsschein auszustellen.

§ 11. Die Kosten eines Gesundheitsscheines nach
Formular A diirfen den Betrag von 50 Cts. nicht iiber-
steigen. Bei denjenigen nach Formular B darf fir die
Untersuchung von Schafen oder Ziegen nicht mehr als
5 Cts. und von Schweinen nicht mehr als 10 Cts. per
Stiick berechnet werden. Indessen dirfen die Kosten eines
Scheines fiir eine ganze Heerde Fr. 5 nicht iibersteigen.

Diirfen in Seuchezeiten Gesundheitsscheine nur nach
Urtersuchung am Standort der Thiere ausgestellt werden
(§ 18), so sind die Kosten dieser Untersuchung in obiger
Taxe nicht inbegriffen.

§ 12. Die Formularhefte dirfen von den kantonalen
Zentral- oder Bezirksbehorden nur an die amtlichen Vieh-
inspektoren verabfolgt werden. Es ist dariber genaue
Kontrole zu fithren, und die genannten Behorden miissen
jederzeit ungesiumt Rechenschaft erhalten und geben konnen,
wann und von wem, sowie an wen irgend eine Schein-
nummer verabfolgt worden ist.

§ 13. Die Gesundheitsscheine diirfen von Niemanden
ausgestellt werden als von dem Viehinspektor des Kreises,
in welchem das Thier steht, und bei dessen Abwesenheit,
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Krankheit oder bei Verdusserung seines eigenen Viches,
von seinem amtlich bezeichneten Stellvertreter.

Der Scheinausgeber hat eigenhiindig alle Rubriken des
Formulars vollstindig und wahrheitsgemass, auf beiden
Hilften gleichzeitig und gleichlautend mit Dinte auszufiillen
und dem Erheber den abgelosten Schein einzuhdndigen.

In den Kantonen, wo die Bezeichnung des Rindviehs
mit dem Hornbrand iblich ist, ist das Hornzeichen in dem
Schein anzumerken.

§ 14. Der Viehinspektor darf nicht fir Vieh, das sich
ausserhalb seines Inspektionskreises befindet, z. B. auf
Mirkten, Gesundheitsscheine ausstellen.

§ 15. Mit der Handdnderung eines Thieres erlischt
die Giltigkeit des betreffenden Scheines fur fernere Ver-
dusserung, auch wenn sonst der Gultigkeitstermin noch
nicht abgelaufen wire, und es muss bei einer neuen Hand-
anderung ein neuer Schein auf den Namen des Verkidufers
gelost werden. Nur wenn die Wiederverdusserung auf
einem Markte vor dem Abfihren des Thieres stattfindet,
ist derselbe Schein verwendbar, wofern auf demselben dic
erfolgte Handdnderung unter Angabe des Zwischenkaufers
von dem amtlichen Marktaufseher vorgemerkt wird.

Wenn ein Kiufer ein Thier anderswo wieder verkaufen
will, ehe er damit an seinen Wohnort fihrt, kann er am
Orte der Verdusserung gegen Abgabe des eingenommenen
Scheines einen neuen, auf seinen Namen lautenden beziehen.

In diesem Falle hat sich der Viehinspektor bei eigener
Verantwortlichkeit zu iberzeugen, dass das Thier nicht
merklich an einer seuchenartigen Krankheit leide.

§ 16. Jeder Gesundheitsschein fiir - erworbene Thiere
ist binnen 2 mal 24 Stunden dem Viehinspektor des Kreises
abzugeben, in welchen die Thiere eingefithrt wurden.
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Ungiiltig gewordene Scheine sind dem Inspektor zuriick-
zustellen.

Widerhandlungen gegen diese Vorschriften fallen unter
die Bestimmungen der im Art. 36 des Gesetzes aufgestellten
Busse. :

§ 17. Der Viehinspektor ist fiir die Richtigkeit der
ausgestellten Scheine verantwortlich.

Der Missbranch eines Gesundheitsscheines ist, insofern
nicht absichtliche Tauschung vorliegt, mit der im Art. 36
des Gesetzes angedrohten Busse zu belegen, im letztern
Falle aber als Betrug zu bestrafen.

§ 18. In Seuchezeiten kann fir grossere oder kleinere
Gebiete die Ausstellung von Gesundheitsscheinen an die
Bedingung eiuer vorausgehenden sachkundigen Untersuchung
der betreffenden Thiere oder selbst des ganzen Viehstandes,
dem sie angchoren, gekniipft werden. |

§ 19. In Zeiten des Herrschens von Viehseuchen
konnen Thiere, welche verhandelt oder auf Mirkte gefiihrt
werden, ohne mit cinem Gesundheitsschein versehen zu
sein, oder wenn dieser ungiltig, fehlerhaft oder gefélscht
erscheint, polizeilich in Beschlag genommen wund einer
thierarztlichen Untersuchung, selbst einer Quarantaine auf
Rechnung des Kigenthiimers unterworfen werden.

§ 20. Aun Orten, wo Viehmarkte und Viehausstellungen
abgehalten werden, oder ein erheblicher Viehverkehr auf
tisenbahnen stattfindet, haben die Ortsbehorden fiir geeignete
und geniigende Absperrungslokale zu sorgen.

III. Koatrofle auf der Grenze.

§ 21. Die eidgenossischen Zellbeamten werden ange-
wiesen, dariiber zu wachen, dass fir Rindvieh, Pferde, Esel
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und Maulthiere jeden Alters, sowie fiir Schafe, Ziegen und
Schweine, welche vom Auslande in die Schweiz gefihrt
werden sollen, auf den Zollstationen amtliche Zeugnisse
vorgewiesen werden, welche bescheinigen, dass die Thiere
aus Gegenden kommen, in welchen keine ansteckenden
Krankheiten bei den betreflenden Thiergattungen herrschen.

Die Zollbeamten haben diese Zeugnisse unter Beiselzung
des Datums der Einfuhr zu stempeln.

§ 22. Thiere, fir welche solche Zeugnisse nicht bei-
gebracht werden konnen, sind auf Kosten des Einfihrers
durch einen patentirten schweizerischen Thierarzt zu unter-
suchen. Wenn diese Untersuchung bei dem Uebergang
auf schweizerische Bahnen nicht moglich sein sollte, so
muss dieselbe bei der Ausladung stattfinden. Zeigen sich
dabei die Thiere nicht vollstindig unverdachtig, so sind sie
zuriickzuweisen. Nur bei vollstindiger Gesundheit der Thiere
wird der Thierarzt fir dieselben einen Passierschein (Art. 7
des Gesetzes) ausstellen. Dieser Schein ist bei Strafe
sofort dem Viehinspektor des Ortes abzugeben, an welchen
die Thiere gebracht werden. Letzterer darf fiir mit solchen
Scheinen eingefihrtes Rindvieh wéhrend der niachsten sechs
Wochen einen Gesundheitsschein nur zum Zwecke des Ver-
kaufs an die Schlachtbank ausstellen.

IV. Vielﬁcrkehr auf den Eisenbahnen.

§ 23. Thiere, welche an ansteckenden Krankheiten
leiden, wie Rinderpest, Lungenseuche, Maul- und Klauen-
seuche, Rotz und Hautwurm des Pferdes, Wuth und Milz-
brand (Anthrax) und Schafpocken, sind vom offentlichen
Yerkehr ausgeschlossen. Dieselben diirfen mit Ausnahme
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der im § 27 niher bezeichneten Fille nicht vermittelst
Eisenbahnen transportirt werden.

§ 24. Jedes uber sechs Monate alte Stick Rindvieh,
welches auf eine Eisenbahn verladen werden soll, muss mit
einem gesetzlichen Gesundheitsschein (§ 5) oder Passier-
schein (§ 22) begleitet sein. Ebenso Ziegen-, Schaf- und
Schweineheerden (Truppen von mehr als 10 Sticken). In
Seuchezeiten konnen auch fiir einzelne Stiicke Schmalvieh,
sowie fiir Rindvieh unter sechs Monaten (Kalber) Gesund-
heitsscheine fiir den Bahntransport vorgeschrieben werden.

§ 25. Die Waggons, welche zur Aufnahme von Schweinen
und Schafen dienen, diirfen nicht gleichzeitig zum Transport
fiir Rindvieh verwendet werden.

§ 26. Die zum Transport und zum Verladen von Vieh
dienenden Waggons und Rampen miissen nach jedem
Gebrauche gereinigt und ausgewaschen werden. Bevor
diess geschehen, diirfen in denselben keine neuen Vieh-
transporte eingeladen werden. Fiir die Reinigung darf keine
besondere Gebiihr verlangt werden. '

Der aus den Waggons ausgeriumte oder auf den Bahn-
hofen und Stationen angesammelte Diinger muss sofort mit
ungeloschtem Kalk bis zur Hilfte seines Gewichtes vermengt
werden.

§ 27. Die Sanititsbehorden konnen sich der Kisen-
bahnen bedienen zum Transporte verseuchten Viches, ins-
besondere zur Schlachtbank. Es soll dieses jedoch unter
schiitzenden Anordnungen geschehen, die sich nach den
Verhiltnissen des einzelnen Falles richten.

§ 28. Wenn Eisenbahnmaterial durch Thiere ver-
unreinigt wurde, die an einer ansteckenden Krankheit
leiden, so muss eine sorgfiltige Desinfektion desselben,
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wo moglich unter Aufsicht eines Thierarztes, stattfinden,
ehe es wieder zu seinem Zwecke verwendet werden darf.

Die Wagen, Rampen und andere infizirte Gegenstinde
miissen mit heissem Wasser gut abgewaschen, hernach mit
einem geeigneten Desinfektionsmittel, wie heisse Lauge,
Chlorkalkwasser , verdiinnte Karbolsiure, die Losungen
karbolsaurer Salze u. dgl., behandelt werden. Sie diirfen
erst nach vollstindiger Austrocknung zum Vichtransport
verwendet werden.

Fir die Kosten dieser Desinfektion haftet der Eigen-
thimer der Thiere, durch welche dic Infektion statt-
gefunden hat.

§ 29. Sowol jede Waschung (§ 26), als jede Des-
infektion (§ 28) ist durch eine aussen am Wagen ange-
brachte Aufschrift anzumerken.

§ 30. In ausserordentlichen Fillen, namentlich bei
grosserer Annaherung der Rinderpest, bei Ein- und Durch-
fuhr von Vieh aus den von dieser Krankheit heimgesuchten
Staaten wird der Bundesrath besondere Schuizmassregeln
vorschreiben.

§ 31. Fir die Vollziehung dieser Yorschriften, welche
in allen Giiterstationen angeschlagen sein solien, sind die
Fisenbahnverwaltungen verantwortlich. Die Uebertretung
derselben wird mit Busse bis auf 100 Franken bestraft.

Die Ueberwachung der Handhabung dieser Vorschriften
und die Bestrafung kommt in erster Linie den Kantonen
zu. Der Bund wird iiberdies eine einheitliche Kontrole
organisiren.

§ 32. Die zutreffenden Bestimmungen obiger Paragraphe
finden auch Anwendung auf den Viehtransport auf Schiffen,



365

welche dem offentlichen Verkehr dienen, mit Ausnahme
der Fahren.

Y. Viehmarkte.

§ 33. Die Kantone haben dariber zu wachen, dass
die Viehmirkte jederzeit unter sanititspolizeilicher Aufsicht
gehalten werden.

§ 34. In gewohnlichen Zeiten kann sich diese Auf-
sicht darauf beschrinken, dass 1) kein Thier ohne einen
vorschriftsgemassen Gesundheitsschein zum Kauf angeboten
werden kann, und 2) diese Thiere von sachkundiger Seite
iiberwacht werden, um solche, die einer ansteckenden Krank-
heit verdichtig erscheinen, sofort abzusperren.

§ 35. In Seuchezeiten muss ausserdem alles zu Markt
gefithrte seucheempfingliche Vieh an den Eingingen des
Marktes thierarztlich untersucht werden.

Einzeln zugefihrte seuchekranke oder verdichtige Stiicke,
sowie jeder Transport, bei welchem sich ein oder mehrere
solche Stiicke befinden, sind nicht zuriickzuweisen, sondern
sofort abzusperren.

VI, Metzgereien.

§ 36. Die im Art. 10 des Gesetzes vorgeschriebene
sanitarische Kontrole der Metzgereien soll so eingerichtet
sein, dass sie einerseits den Verkauf von gesundheits-
schidlichem Fleisch verhindert, andererseits ansteckende
Krankheiten bei dem Schlachtvieh entdeckt und verborgene
Seuchenherde zur Kenntniss bringt.

Diese Kontrole ist, wo maoglich, nicht bloss fiir die
offentlichen Schlachthauser, sondern fiir alles zum Verkauf
| ' 25
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geschlachtete Vieh einzufiihren und Thierdrzten zu iber-
tragen.

VII. Alpenwirthschaft.

§ 37. Eine besondere Ueberwachung des zur Sommerung
und Winterung den Aufenthalt wechselnden Viehes ist ins-
besondere nothwendig, wo Thiere aus verschiedenen Landes-
gegenden oder dem Auslande in die gleichen Alpenbezirke
gebracht werden. Die Massregeln dieser Ueberwachung
bleiben mit Riicksicht auf die Verschiedenheit der Ver-
hiltnisse den Kantonen iberlassen. Yon denselben ist aber
dem eidgendssischen Departement des Innern Kenntniss
zu geben.

Yill. Viehseuchen.

§ 38. Die Kantone sind verpflichtet, die Bestimmungen
des Bundesgesetzes iiber das Verfahren gegen Viehseuchen
(Rinderpest, Lungenseuche, Maul- und Klauenseuche, Rotz
und Wuth) strenge zu handhaben und dem Departement
des Innern sowol vom Ausbruch einer Seuche als ihrem
Verlauf und Erléschen jeweilen rechtzeitig Kenntniss zu
geben.

§ 39. Ausser den im Art. 1 genannten Seuchen werden
folgende Krankheiten den Kantonen als solche bezeichnet,
welche einen gemeingefihrlichen Charakter annehmen konnen,
nimlich: Milzbrand (Anthrax), ausgebreitete Riude, Beschil-
krankheit der Zuchtpferde, Schafpocken, bosartiges Klauen-
weh der Schafe, Fleckfieber (Rothlauf) der Schweine und
Trichinenkrankheit. Tritt eine dieser Krankheiten seuchen-
artig auf, so hat der betreffende Kanton dem eidgendssischen
Departement des Innern davon Kenntniss zu geben und"
iber Entstehung der Scuche und die zu deren Tilgung
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angeordneten Massregeln die nothigen Mittheilungen zu
machen.

§ 40. Die Kantone werden darauf Bedacht nehmen,
die Mittel in Bereitschaft zu setzen, welche es ihnen ermog-
lichen, die im Art. 17 vorgeschriebenen Entschidigungen
zu leisten.

§ 41. Diese Vollziehungsverordnung tritt gleichzeitig
mit der Veroffentlichung des Bundesgesetzes iiber polizei-
liche Massregeln gegen Viehseuchen vom 8. Hornung 1872
auf 1. Januar 1873 in Kraft.

Das eidgendossische Departement des Innern ist mit
Vollziehung derselben beauftragt.

Bern, den 20. Wintermonat 1872,

Im Namen des schweiz. Bundesrathes,

Der Bundespriasident:
Wellti.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
Schiess.



	Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über polizeiliche Massregeln gegen Viehseuchen

